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Entschädigungen der Gemeinderäte
fesigeseht anno 1799.

Abschrift dessen angenommenen Taxen für Ihre bezah-
lung, oder Entschädniss der Municipalifefsmifglieder der
Gemeind Wohlen, so by Erwählung derselben, alss den 17.ien
April 1799 von der ganzen Gemeind festgesefet, und
angenommen worden

Wie folgt:
1. Es solle keine Oerthen, oder Conto, sage Wirthsconto von

der Municipalité! auf die Gemeindrechnung hin errichtet
werden.

2. Es sollen fünf Mitglieder derselben erwählt werden, lut
Gesez und ein Secreiair. Ihren Lohn sollen sein, an gelt,
so sie jährlich an der Gemeind zu beziehen haben, einem

Fl. s.
jeden Mitglied zwanzig Florin 20.—

anbey aber sollen sie die Gemeindsverwaltung
zugleich auch versehen.

3. Sollen sie das Ferggelt zu beziehen haben, von
per hundert acht gut schilling —. 8
anbey sollen sie verpflichtet sein, alle Vierteljahr
zu fergen, ohne dass man Ihnen einen Tagwerk
bezahlen müsse.

4. Copey gelt von einer jeden acht schilling —. 8

5. Würtigungen von hundert zwölf schilling —.12

6. Von Streitigen- und Executionsschafeungen sollen
sie zu beziehen haben zweu Münzgulden 1.24

7. Von einem Vogt-Zedel, Todt und Lebensscheine
und dergleichen vier gut schilling —. 4
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8. Von Kirchen- und Bruderschafftsrechnungen in 2

Jahren dieselben zu beziehen einem jeden ein

9. Wan Rechtliche auss Kauft geschehen, so sollen
ein jedes Mitglied ein florin zu beziehen haben

10. Was die Warenrechnungen anbelangt, solle was fait der
Gemeind verrechnet werden und Ihr zu gut fallen, wo
aber die Municipalifet obige Rechnungen ohnentgelllich
und umsonst abnehmen sollen.

11. Wan aber die Gemeind sollte wieder alles verhofen Pro¬
cess bekomen, so sollten die wo ausgeschossen werden,
nach iibereinkunfft der Gemeind belohnt werden.

12. Wan noch etwas übriges zu beziehen ist, so mann nicht
daran gedenckt hat, so solle es auch der Municipal itet
zuhanden fahlen.

N.B. für die bevorstehende Gütierschafeung sollen die,
so sie machen, nach billichkeit von der Gemeind be-
zalt werden.

florin 1.-

nebst einer Mahlzeit

bescheint in Wohlen

Agent Isler.

bescheint

Fidely Wieilisbach, Schriber.

1 Florin 1 guter Gulden 4.-^ Fr.
1 Münzgulden
1 Schilling

2.65 Fr.
10 Rp.

L. Wohler.
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